
ñcEMETNDEI KAISERAUGST

- 

GEMEINDERAT

Violqhof Benützungsord nung

www. koisero ugst.ch o e-moi I : gemei nde. koisero ugsl@koisero ugst. ch
DORFSTRASSE 'l Z o POSTFACH o 4303 KAISERAUGST o TELEFON 0ól 8l ó 90 ó0 o FAX 0ó1 81ó 90 55



Vio lo hof Ben ützu n gso rd n un g Seite 2

Art.

Allgemeines

Arf.

Besonderes

Arf.

Sorgfoltspflichl

Arf.

Betriebszeilen

Arf.

Vermietung

Art.

Gebühren

Arf.

Annullierungs-
gebühren

Arf.

Verqnstqllungs-
zutritt

Diese Housordnung wird ols Anhong

gend- und Kuhurzentrums Violohof per

zum Benützungsreglement des

1 Jonuor 2008 in Kroft geselzt.

Ju-

Für die Benützung des Jugendhouses und

BenüTzungsordnung.

der Bibliothek gilt eine seporole

Sömtliche Röume und dos gesomte lnventor sind mit enlsprechender Sorg-

folt zu benüizen. Die Anordnungen der Houswortung oder deren Vertre-

tung sind zu befolgen.

Die Betriebszeiten sind grundsötzlich: Moniog bis Sonntog von 08.00 Uhr

bis 01.00 Uhr. Verlöngerungen bedürfen der Zustimmung der Betriebs-

kommission. An gesetzlichen Feiertogen ist die Benülzung nur in Ausnoh-

meföllen und mit einer Sonderbewilligung möglich.

Für Anfrogen, odministrotive Anliegen oder für Roumreservotionen ist die

Gemeindeverwoltung ols Reservierungsstelle zustöndig.

Samtliche Gebühren fur die Benützung des Violohofes richlen sich noch

der Gebührenordnung.

Werden Reservotionen ohne wichtige Gründe rückgöngig gemochi,

konn eine Annullierungsgebühr erhoben werden.

Die Betriebskommission, die Polizei und die zustöndigen Orgone der Ge-

meinde hoben uneingeschrönkt Zutritt zu ollen Veronstoltungen. Sie hoben

sich entsprechend ouszuweisen.

Arf.

Bewilligungen

Der Mieter hot ouf eigene Kosten olle erforderlichen Bewilligungen einzu-

holen (Wirtschoftspotent, Freinocht, Tonz, Tombolo, Disco) und dies der

Reservieru n gsstel I e o uf Verl o n g en vorzuweisen.
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Arf.

Aussenonlogen

Arf.

Bühnen- und
Sqqleinrich-
tungen

Art.

Übernqhme und
Rückgobe, Reini-
gung

ArI.

bquliche Verön-
derungen

Arf.

Zusölzliche ln-
sfqllqtionen

Arf.

Werbemqleriol,
Reklsme und
Dekorqtionen

Arf.

Proben

Die Benuizung der Aussenonlogen muss von der Belriebskommission be-

willigt werden. Für die Benulzung gelten ondere Betriebszeiten.

Die Einrichtung und Bedienung technischer Anlogen obliegt der Houswor-

tung oder einer durch diese ermöchtigte Person. Die Anweisungen sind

sirikte zu befolgen.

Die Mieter stellen dos Hilfspersonol für dos Einrichten und Aufröumen.

Steht kein Personol zur Verfügung oder erfolgt die Reinigung unvollstöndig

bzw. nicht zum vereinborlen Termin, werden die Aufwendungen gemöss

Gebührenordnung verrechnet. Die Souberkeit der Röumlichkeiten wird von

der Houswortung mittels Checkliste kontrollierJ. lm Bedorfsfoll können die

Röumlichkeiien durch Drifte ouf Kosten des Mieters gereinigl werden.

Übernohme- und Abgobetermine für die Röumlichkeiten sind mit der

Hquswortung zu vereinboren. Der Houswortung ist ieweils eine verontwort-

liche Ansprechperson zu nennen.

Die Vornohme ieglicher Änderungen on boulichen und technischen Ein-

richtungen sowie dos Einschlogen von Nögel und Eindrehen von Schrou-

ben in Wönde und Böden ist unlersogt (Ausnohmeregelung Bühne). Für

die lnstollotion mobiler Einrichtungen bedorf es der Genehmigung.

Allföllige zusölzliche Einrichtungen dürfen nur mit Zustimmung und unier

Aufsicht der Housworfung ousgeführt werden.

Dos Anbringen/Aufkleben ieglicher Moteriolien (Plokote, Flyer, Wegweiser

etc.) ist grundsötzlich ouf dem gesomten Areol, ouf Wönden und in sömtli-

chen Röumen verbolen. Kosten, die bei der Beseitigung unerloubi einge-

setzter Moteriolien entstehen, werden dem Mieter in Rechnung geslellt.

Nichi gewerblichen, einheimischen Benutzern stehen, in Absproche mit der

Betriebskommission, vor einer Veronstoliung Bühne und Gorderoben für
Proben unenlgeltlich zur Verfügung. Anspruch ouf einen bestimmten Ter-

min besteht nicht.
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Art.

Gqrderoben

Arf.

Abfqllentsorgung

Arf.

Reslqurqlion

Alt.

Sicherheit Ord-
nungsdiensl

Arf.

Emissionen und
Lörm

Arf.

Feuerpolizei

Art.

Rouchen

Der Veronstolter regelt die Benützung und den Belrieb der Gorderoben.

Die Gemeinde übernimmt keine Hoftung für hinierlegte Gegenstönde

Die fochgerechte Entsorgung des Abfolls ist Soche des Mieters.

Es sieht dem Mieier frei, eine Restourotion zu betreiben oder Dritte domit
zu beouftrogen. Jegliche Ari der Bewirtung wird durch den Mieter orgoni-
sierl und liegt ouch vollumfönglich in dessen Verontwortung. Die Benut-

zung und Reinigung des Office und des Geschirrs siellt hohe Anforderung

on Sorgfolt und unterliegl den geltenden Vorschriften. Die Souberkeii des

Office und des Officemoteriols wird kontrolliert und konn im Bedorfsfoll

ouf Kosten des Mieters durch Dritte gereinigt werden.

Der Mieter hot selbst und ouf eigene Kosien fur die Sicherheii und Ord-
nung in- und ousserholb des Geböudes zu sorgen. Er konn verpflichtet

werden, einen Ordnungsdienst und eine Soolwoche zu stellen. Er ist ver-

ontwortlich fur die Einholtung der Porkordnung ouf öffentlichen sowie zu-

geteilten Porkplötzen.

Der Mieter ist für Ruhe und Ordnung zustöndig, eine verontwortliche Per-

son muss bis zum Schluss der Veronstohung onwesend sein. Bei berechtig-

ten Klogen konn die BeTriebskommission Einschrönkungen oder dos Ein-

slellen des Anlosses onordnen. Kosten (inkl. Einsötze wie Polizei und Feu-

erwehr etc.), die im Zusommenhong mit Lörmbelösligungen und onderen

Emissionen / Beeintröchtigungen von Nochborn und Umwelt ousgelöst

worden sind, werden dem Mieter in Rechnung geslellt.

Der Mieter hot die feuerpolizeilichen Vorschriften für Veronstoltungen strik-

le zv erfüllen. Alle ols Noiousgönge bezeichneten Fluchtwege (Türen,

Gönge und Treppenhous) sind iederzeit frei zu holten.

ln sömtlichen Röumlichkeiten des Violohof-Komplexes gilt grundsötzlich

Rouchverbot. Die Betriebskommission konn ouf Antrog Ausnohmen bewil-

ligen. Auf dem Areol (Eingongsbereich) sind Aschenbecher oufgestellt. Die

Roucherworen sind ousschliesslich in diesen Aschenbechern zu entsorgen,
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Arf.

Feuerwerk etc.

Art.

Porkierung

Art.

Hoftung

Koiserougst, 8. Jonuor 2008

Gemeinderot Kqiserougst

Gemeindeommonn

,(r1 , kfQø/rU
Mox Heller

Dos Abbrennen von rouch- und geruchsentwickelnden Gegenstönde wie
z.B. Feuerwerk ist ouf dem gonzen Areol verboten.

Auf dem Violohof-Areol stehen keine PorkplöIze zur verfügung. Es besteht
die Möglichkeit, die gebührenpflichtigen Porkplötze ie noch verfügborkeit
beim Violoweg zu benutzen. Dos Porkieren vor dem Houpteingong ist nur
kurzzeitig für den Worenumschlog erloubt.

Velos sind in die dofür besiimmten Siönder, Mofos und Motorröder ouf
den Porkplötzen obzustellen und dürfen nicht on die Geböudemouern,
Umzöunungen und dergleichen gestellt werden.

Der Mieter hoftet der Vermieterin gegenüber {ür olle on den benulzten
Röumen und om Mobilior entstondenen Schöden und bei Soch- und Per-

sonenschöden ouch gegenüber Besuchern und Dritten. Der Mieter hot sich

ouf Verlongen über dos Bestehen einer ousreichenden Hoftpflichtversiche-
rung ouszuweisen. Die Vermieterin lehnt iegliche Hoftung, die ous der Be-

nutzung der Lokolitöt entsteht, ob. Ebenso wird nicht gehoftet für liegen
gelossene, verwechselte oder obhonden gekommene Gegenstönde sowie
fúr Beschödigungen on milgebrochten Sochen.
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